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Dieser Leitfaden dient Firmen, die Anlagen mit erhöhtem Gefahrenpotential betreiben, 
sich auf Starkwindereignisse vorzubereiten und geeignete Maßnahmen abzuleiten, um 
Schäden an der eigenen Infrastruktur und vor allem Gefahren für die Beschäftigten und 
die Nachbarschaft so gut wie möglich zu vermeiden. 
Er wurde vor allem für Betriebe in den Windlastzonen 3 und 4 entwickelt. Betriebe in 
den Windlastzonen 1 und 2 sollten die Anwendbarkeit prüfen und je nach Situation den 
Leitfaden ggf. auch nur in Teilen übernehmen. 
Dieser Leitfaden wurde durch ein Expertenteam entwickelt, erhebt aber nicht den An-
spruch auf Vollständigkeit. Hierzu wurden Extremwetterereignisse der Vergangenheit 
herangezogen, um möglichen Gefahren angemessen begegnen zu können.  
Es ist dabei notwendig, die Aspekte des Leitfadens im Hinblick auf die jeweilige Unter-
nehmensorganisation unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten nochmals 
zu prüfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Verbände-Leitfaden für die Praxis zur Beherrschung der umgebungsbedingten 
Gefahrenquelle Starkwind entbindet in keinem Fall von der Verpflichtung zur Beach-
tung der gesetzlichen Vorschriften. Der Leitfaden wurde mit großer Sorgfalt erstellt. 
Dennoch übernehmen die Verfasser und die beteiligten Verbände keine Haftung für die 
Richtigkeit der Angaben, Hinweise, Ratschläge sowie für eventuelle Druckfehler. Aus 
etwaigen Folgen können deswegen keine Ansprüche, weder gegen den Verfasser 
noch gegen die beteiligten Verbände, geltend gemacht werden. Dies gilt nicht, wenn 
die Schäden von den beteiligten Verbänden oder seinen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht wurden. 
  



 

 

3 Stand: Juni 2019 

Inhalt 

 
0. Einführung ...................................................................................................................................... 4 
1. Bestandserhalt und Neubau (Säulen 1 und 2) ............................................................................... 5 
2. Management von Extremwetterereignissen “Starkwind”(Säule 3) ................................................. 6 
3. Nachhaltigkeit (Säule 4) ................................................................................................................. 7 
4. Anhang ........................................................................................................................................... 7 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

4 Stand: Juni 2019 

0. Einführung 

Für jeden Unternehmer sollte es selbstverständlich sein, Maßnahmen zu treffen, um 
seine Mitarbeiter, die Nachbarschaft und die Umwelt vor negativen Auswirkungen 
durch sein Unternehmen zu schützen. 
Steuern kann der Unternehmer die innerbetrieblichen Abläufe, weniger Einfluss hat er 
auf externe Einflüsse, allen Voran auf das Wetter. Hier können Umstände zu Situatio-
nen führen, die einen sicheren Betrieb von Anlagen erschweren oder sogar gefährden 
können. Der vorliegende Leitfaden bezieht sich auf das Extremwetterereignis Stark-
wind.  
Gemäß § 8 der 12. BImSchV vom 15. März 2017 sind Betreiber von Betrieben der un-
teren und oberen Klasse verpflichtet, ein schriftliches Konzept zur Verhütung schwerer 
Unfälle auszuarbeiten und dessen ordnungsgemäße Umsetzung sicherzustellen. Der 
Anhang III Nr. 2c der Verordnung konkretisiert dies in Bezug auf die Betriebskontrolle 
wie folgt:  
Festlegung und Anwendung von Verfahren und Anweisungen für den sicheren Betrieb, ein-
schließlich der Wartung der Anlagen, für Verfahren und Einrichtung sowie für Alarmmanage-
ment und zeitlich begrenzte Unterbrechungen. Berücksichtigung verfügbarer Informationen 
über bewährte Verfahren zur Überwachung und Prüfung, um die Wahrscheinlichkeit von Sys-
temausfällen zu verringern. Betrachtung und Beherrschung der durch Alterung oder Korrosion 
von Anlagenteilen im Betriebsbereich entstehenden Risiken. 

Dokumentation der Anlagenteile im Betriebsbereich, verbunden mit einer Strategie und Metho-
dik zur Überwachung und Prüfung des Zustands dieser Anlagenteile. Gegebenenfalls Festle-
gung von erforderlichen Gegenmaßnahmen und angemessenen Folgemaßnahmen. 

Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die zukünftige Entwicklung der klimabedingten 
Faktoren von besonderer Bedeutung. Hierzu wurden Recherchen durchgeführt, die die 
wissenschaftliche Basis für fundierte Prognosen bilden. Zu den ausgewerteten Unterla-
gen gehören die Klimaschutzberichte von Bund und Ländern, die ZEMA-Datenbank, 
Erfahrungsberichte aus anderen Standorten (global), Wetterarchiv Fa. Kachelmann 
GmbH (Auswertung Sturmereignisse der letzten 25 Jahre), Unterlagen der (Rück-)Ver-
sicherer, TRAS 320. 
Die prognostizierten Entwicklungen wurden bewertet und bei der Erstellung des Leitfa-
dens berücksichtigt. Im Ergebnis stützt sich dieser auf vier Säulen, die im Zusammen-
spiel eine wirksame Reaktion auf bevorstehende Extremereignisse erlauben: 

 Säule 1: Bestandserhalt 
 Säule 2: Neubau nach gültigem Regelwerk 
 Säule 3: Standortbezogenes Krisenmanagement 
 Säule 4: Nachhaltigkeit 
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1. Bestandserhalt und Neubau (Säulen 1 und 2) 

Dem Bestandserhalt kommt im Rahmen der Gefahrenabwehr eine wichtige Rolle zu. 
Die bestehenden Tragwerke der betrachteten Betriebe haben in der Vergangenheit 
schon Extremsituationen ohne größere Schäden überstanden. Diese Robustheit gilt es 
zu erhalten.  
Für Neubauten werden, wie bereits in der Vergangenheit, die aktuell gültigen Regel-
werke herangezogen. 
Hier ist hervorzuheben, dass nicht alle Regelwerke deutschlandweit bauaufsichtlich als 
verbindlich eingeführt wurden. Eines dieser Regelwerke ist die VDI 6200. Diese schlägt 
Prüfungen der Bestandsanlagen unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Errich-
tung gültigen Normen vor, somit ist diese Vorgehensweise auch auf Neubauten über-
tragbar. 
Der Leitfaden empfiehlt in Anlehnung an die Angaben der VDI 6200 eine Prüfung der 
bestehenden und auch neuen Bauwerksstrukturen.  
Neben der „Erstprüfung“ ist ein weiterer Aspekt die Festlegung der wiederkehrenden 
Prüfungen. Als Näherung schlägt die VDI 6200 Prüfintervalle auf Basis einer Scha-
densfolgeklasse vor. Für Industriebauten ist diese Klasse die CC2, die daraus folgen-
den Prüfintervalle sind als Vorschlag in der VDI 6200 enthalten. 
 
Tabelle 1 - Schadensfolgeklassen für Bauwerke mit Beispielen (nicht 
vollständig) 
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Darüber hinaus sollte nach außergewöhnlichen Einwirkungen, wie Erdbeben oder an-
dere dynamischen Beanspruchungen, Hochwasser, Bergsenkungen, ungewöhnlich ho-
her Schnee, extreme Sturmereignisse oder plötzlich aufgetretene, schlagartige Belas-
tungen, eine außerplanmäßige Überprüfung durch den Betreiber durchgeführt werden. 
Das Vorgehen hinsichtlich des Aspektes Bestandserhalt ist in Anlage 1 dargelegt. 
 

2. Management von Extremwetterereignissen “Starkwind” (Säule 3) 

Ein gut geplantes und vorausschauend durchgeführtes Krisenmanagement leistet ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Beherrschung von Gefahren. Grundvoraussetzung hier-
für ist eine ausreichende Vorwarnzeit, um die erforderlichen Maßnahmen einleiten zu 
können. Die Auswertung aktueller Starkwindereignisse hat ergeben, dass hierfür mitt-
lerweile eine ausreichende Vorwarnzeit (bis zu 96 h) besteht. 
 
In einem vorbeugenden Sicherheitsmanagement werden mögliche Extremwetterereig-
nisse und deren potentielle Gefährdungen systematisch gelistet, die Auswirkungen be-
wertet und geeignete Gegenmaßnahmen abgeleitet. 
 
Zwei Standorte wurden hinsichtlich Ihrer Infrastruktur bewertet und eine Checkliste er-
arbeitet. Die Erkenntnisse können als Richtschnur für die eigene Prüfung genutzt wer-
den. Siehe hierzu auch die beigefügte Verfahrensanweisung, Anlage 2. 
 
In Abhängigkeit von den möglichen Auswirkungen eines Starkwindereignisses können 
die in den Verfahrensanweisungen beigefügten Checklisten zur Festlegung von Maß-
nahmen durch den Krisenstab herangezogen werden. Als Entscheidungshilfe kann die 
u. a. Grafik genutzt werden; hier ist dargestellt, dass in Abhängigkeit von der prognosti-
zierten Windgeschwindigkeit Maßnahmenpakete additiv aufzulegen sind. 
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Abbildung 1- Entscheidungshilfe Starkwind 

3. Nachhaltigkeit (Säule 4) 
Bei der Recherche zur Datenerfassung vergangener Ereignisse wurde deutlich, dass 
eine gute Datenbasis der Schlüssel zur Lösung ist. Denn je besser die Aufzeichnungen, 
desto besser ist ein Festlegen von Maßnahmen möglich, um möglichen Auswirkungen 
zu begegnen. 
Auch Aspekte eines sich ändernden Klimas respektive des chaotischen Systems Wetter 
spielen eine Rolle beim Verständnis und damit der Prävention. 
Die Säule der „Nachhaltigkeit“ als Instrument unterstützt und ergänzt die vorherigen Säu-
len. Jedes Unternehmen sollte für sich detaillierte Aufzeichnungen der Wetterbedingun-
gen erfassen und diese Daten regelmäßig auswerten. 
Um ein verlässliches Gesamtbild zu erhalten sollen diese Daten mit den Feststellungen 
nach Extremereignissen überlagert werden, um ggf. andere oder additive Maßnahmen 
sinnvoll ableiten zu können. 
Das Vorgehen hinsichtlich des Aspektes Nachhaltigkeit ist in Anlage 3 aufgeführt. 
 

4. Anhang 

Anlage 1: Verfahrensanweisung Bestandserhalt und Neubau (Säule 1 und 2) 
Anlage 2: Verfahrensanweisung Management von Extremwetterereignissen “Stark-
wind” (Säule 3) 
Anlage 3: Verfahrensanweisung Nachhaltigkeit (Säule 4) 

Entscheidungshilfe 
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1. Zweck

Nach § 3 Absatz 1 der Störfall-Verordnung (StörfallV) hat der Betreiber eines Be-
triebsbereichs die nach Art und Ausmaß der möglichen Gefahren erforderlichen Vor-
kehrungen zu treffen, um Störfälle zu verhindern.

Bei der Erfüllung dieser Pflicht sind gemäß § 3 Absatz 2 StörfallV auch umgebungs-
bedingte Gefahrenquellen zu berücksichtigen, es sei denn, dass diese Gefahren-
quellen als Störfallursachen vernünftigerweise ausgeschlossen werden können. Zu
diesen umgebungsbedingten Gefahrenquellen gehören auch insbesondere Wind-,
Schnee- und Eislasten.

Diese Verfahrensanweisung setzt Anforderungen der StörfallV zur Gefahrenabwehr
bei der umgebungsbedingten Gefahr „Starkwind“ um.

Diese Vorgehensweise sollte als Leitfaden verwendet werden, unter der Prämisse,
dass Vor-Ort-Entscheidungen erforderlich sein können, abhängig von spezifischen
Problemen, die im Ereignisfall auftreten.

2. Geltungsbereich

Die Verfahrensanweisung gilt für alle Anlagen und Bauwerke innerhalb des Be-
triebsgeländes der Fa. XYZ.

Weitere Betriebsteile sind in enger Abstimmung mit den jeweils empfangenen oder
abgebenden Betreibern festzulegen.

Die in der Verfahrensanweisung aufgeführten Maßnahmen gelten für vorhergesagte
Ereignisse ab der Stufe 4 gemäß der Definition des DWD. Im Einzelfall können auch
unterhalb der Schwelle Maßnahme definiert werden oder Teile dieser Verfahrens-
anweisung genutzt werden.

Abbildung 1: Warnungen Stufe 41

1 http://www.wettergefahren.de/warnungen/unwetterwarnkriterien.html
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3. Ablaufdiagramm

Abbildung 2: Ablaufschema zur Optimierung des Schutzkonzeptes (* soweit gemäß § 10
StörfallV gefordert)2

2 TRAS 320; Veröffentlicht am Donnerstag, 16. Juli 2015, BAnz AT 16.07.2015 B2, Seite 10
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4. Zuständigkeiten / Verantwortlichkeiten / Definitionen

4.1. Verantwortlichkeiten

4.1.1. Betriebsleiter / Bereichsleiter:

Hat als Person die Verantwortung für den jeweiligen Betrieb / Bereich inne.

4.1.2. Abteilungsleiter:

Hat als Person die Verantwortung für die jeweilige Abteilung inne.

4.1.3. Verantwortlicher Schichtmeister:

Führt die Schicht eines Betriebes und ist verantwortlich für die sichere Produktion
außerhalb der Tagschicht.

4.1.4. Werkleiter vom Dienst (WvD):

Koordiniert die Gefahrenabwehrmaßnahmen innerhalb des Werkes. Der WvD ist Teil
einer Gruppe leitender Angestellter des Standortes.

4.1.5. Lenkungsstab:

Unterstützt den WvD bei der Koordination der Gefahrenabwehrmaßnahmen und ver-
tritt das Unternehmen nach außen. Der Lenkungsstab ist Teil des etablierten Kri-
senmanagementteams.

4.2. Zuständigkeiten

Die Verantwortung für die Identifizierung von Extremwetterlagen und die Einleitung
entsprechender Vorsorge- und Abwehrmaßnahmen liegt bei dem Werkleiter vom
Dienst (WvD) bzw. dem Managementteam. Die Entscheidungsträger werden dabei
durch die Werkfeuerwehr, die Betriebsbeauftragten, wie dem Störfall- oder Gewäs-
serschutzbeauftragten sowie einem Team aus Kollegen des mittleren Managements
unterstützt.

Die Betriebs- und Abteilungsleiter des Standortes sind für die Umsetzung der jeweils
festgelegten Maßnahmen in ihrem Bereich verantwortlich. Außerhalb der Tag-
schichtzeit sind die verantwortlichen Schichtmeister für die Umsetzung der Maßnah-
men verantwortlich.

Jeder Abteilungs- bzw. Bereichsleiter soll seine Abteilung / seinen Bereich so aufstel-
len, dass angekündigte Extremwetterlagen beherrscht werden. Die Gefahrenabwehr-
kräfte und die technischen Abteilungen sind verantwortlich für die allgemeinen Anla-
gen außerhalb spezifische Abteilungsbereiche und helfen einzelnen Abteilungen mit
allen Problemen, denen sie begegnen.

Die Administrativen und logistischen Abteilungen unterstützen in eigener Verantwor-
tung bei der Standortlogistik und halten Kontakt zu Kunden und Lieferanten.
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4.3. Definitionen

4.3.1. Vorhersagegenauigkeit:

Die Vorhersagegenauigkeit verbessert sich zunehmend mit der bis zum Eintreten
des Ereignisses noch verblieben Zeit. und wird gemäß dem deutschen Wetterdienst
in 3 Zeitstufen eigeteilt.

Ab etwa zwölf Stunden vorher kann der DWD für jeden Landkreis genaue Warnun-
gen veröffentlichen. Besonders wichtig innerhalb der letzten zwei Stunden vor dem
Ereignis sind die Daten der 17 Wetterradarstationen des DWD. Sie liefern deutsch-
landweit ein lückenloses Bild des aktuellen Niederschlags, sprich von Regen,
Schneefall, Schauern, Hagel und Gewitter, d. h. aller warnwürdiger Niederschlagser-
eignisse.

Abbildung 3 - Vorhersagen, Quelle: DWD: Warnmanagement3

Anmerkung: die Betriebe gehen von einer Vorwarnzeit von ca. 96 h aus.

3

https://www.dwd.de/SharedDocs/broschueren/DE/presse/warnmanagement pdf.pdf;jsessionid=28357
02152BF81C57CF47E04BA22C1E9.live11052? blob=publicationFile&v=8, Seite 13
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4.3.2. Einteilung der Zeitstufen:

4.3.2.1. Zeitstufe 1:
Frühwarninformationen etwa zwei bis vier Tage vor dem vorhergesagten Eintreffen in
Deutschland.

4.3.2.2. Zeitstufe 2:
Ab etwa zwei Tagen vorher gibt der DWD Vorabinformationen.

4.3.2.3. Zeitstufe 3:
Unwetterwarnungen am Tag des Ereignisses.

5. Beschreibung der Prozesse und Tätigkeiten

5.1. Vorwarnung
Die Leitstelle der Werkfeuerwehr verfügt über entsprechende Informationssysteme
des Deutschen Wetterdienstes (FeWIS, Katwarn, NINA). Diese Systeme ermögli-
chen eine optimale und ortsgenaue Vorhersage von Extremwettereignissen mit einer
max. Vorwarnzeit von ca. 96 h.

5.2. Maßnahmen / Gefährdungsbeurteilung
Die Notwendigkeit der Anwendung technischer und organisatorischer Maßnahmen
zur Beherrschung solcher Extremwetterlagen ist durch ein Expertenteam im Rahmen
von Gefährdungsbeurteilungen bewertet worden. Hierzu wurden systematisch die
Anlagenteile erfasst, in denen das größte Störfallstoffinventar vorhanden ist oder das
diese besonders stark dem Winddruck oder möglichen Windprojektilen ausgesetzt
werden könnten.

Die Gefährdungsbeurteilung für den Standort und die festgelegten Maßnahmen sind
den Anlagen 1 bis 4 zu entnehmen.

5.3. Ablauf / Krisenorganisation
Die Ableitung von möglichen Vorsorgemaßnamen wir auf Basis der Vorhersage und
der Gefährdungsbeurteilung durch den Krisenstab „Sturm“.

Der Ablauf wird in fünf aufeinander aufbauende Phasen eingeteilt, bei den auch die
Zusammensetzung des Krisenstabes variieren kann.
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5.3.1. Phase 1: ca. 96 h vor dem Ereignis

Arbeitspunkt / Maßnahme Verantwortlich

Außerordentliches Management-
Meeting

Bewertung der Vorhersage, Einleitung
„long term action points“

Leiter Lenkungsstab

Erste Information über Vorhersage an
die Belegschaft

Kommunikationsabteilung

Vorabpersonalplanung Notfallmann-
schaft

WvD, Betriebsleiter

Vorsorgliche Personalplanung Gefah-
renabwehrkräfte

Überprüfung des Einsatzmaterials

Leiter Werkfeuerwehr

Analyse der laufenden Instandhaltungs-
und Wartungsarbeiten: Notwendigkeit,
Unterbrechbarkeit

Leiter Technik

Produkt-/ Eduktlieferungen: Bestellda-
ten prüfen, Abbestellen?

Leiter Logistik

Start „preventive Housekeeping“ WvD
Test der betrieblich notwendigen Ein-
richtungen zur Gefahrenabwehr (z.B.
Not-Aus, Gaswarnsensoren)

Betriebsleiter / Instandhaltung

5.3.2. Phase 2: ca. 48 h vor dem Ereignis

Arbeitspunkt / Maßnahme Verantwortlich

Außerordentliches Managementteam-
Meeting

Statusabfrage Aktionen aus Phase 1

Erste Konkretisierung von Maßnahmen
auf Basis der Gefährdungsbeurteilun-
gen

Information an Beauftragte / Krisen-
stabmitglieder

Kommunikation mit benachbarten Be-
trieben (Brunsbüttel)

Leiter Lenkungsstab / Leiter Krisenstab

Aktuelle Kommunikation des Ereignis- Kommunikationsabteilung
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ses an die Belegschaft

Personalplanung Gefahrenabwehrkräfte Leiter Werkfeuerwehr

Personalplanung Anlage Betriebsleiter

Personalplanung Instandhaltung Leiter Technik

Abschluss von laufenden Instandhal-
tungs- und Wartungsarbeiten ggf.
Rückbau gefährdeter Infrastruktur

Bereichsleiter, Leiter Technik

Produkt-/ Edukttransporte: Abbestellen
von Lieferungen, Absagen von Beliefe-
rungen

Leiter Logistik

Analyse der laufenden Instandhaltungs-
und Wartungsarbeiten

Leiter Technik

Verstärkte Rundgänge
Housekeeping

Betriebsleiter

5.3.3. Phase 3: ca. 12 h vor dem Ereignis

Arbeitspunkt / Maßnahme Verantwortlich

Trennung Lenkungsstab / Krisenstab

Aufgabenkonkretisierung Lenkungsstab

Statusabfrage Aktionen aus Phase 2

Information an die Belegschaft und die
Partnerfirmen

Kommunikation mit benachbarten Be-
trieben (Brunsbüttel)

Leiter Lenkungsstab

Kick-Off Krisenstab „Sturm“ / Informati-
on Krisenstabmitglieder

letzte Konkretisierung von Maßnahmen
auf Basis der Gefährdungsbeurteilun-
gen

Konkrete Personalbedarfsplanung auf
Basis der Gefährdungsbeurteilung An-
lage X.X

Leiter Krisenstab

Personalbereitschaft herstellen Gefah-
renabwehrkräfte

Leiter Werkfeuerwehr

Personalbereitschaft herstellen Instand-
haltung

Leiter Technik

Personalbereitschaft herstellen Produk-
tion

Leiter Produktion
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Arbeitspunkt / Maßnahme Verantwortlich

Abbruch der laufenden Instandhaltungs-
und Wartungsarbeiten

Leiter Technik

Letzte Anlagenkontrollgänge Betriebsleiter

5.3.4. Phase 4: Während des Ereignisses

Arbeitspunkt / Maßnahme Verantwortlich

Lenkungsstab „Sturm“ als externe
Schnittstelle

Beobachtung Entwicklung außerhalb
des Werkes, externe Infrastruktur

Leiter Lenkungsstab

Abfrage Ereignisablauf

Abfrage Anlagenzustand

Monitoring der Entwicklung

Leiter Krisenstab

Gefahrenabwehrmaßnahmen durchfüh-
ren

Werkfeuerwehr

Monitoring von Produktionsanlagen Betriebsleiter, Schichtleiter

5.3.5. Phase 5:  nach dem Ereignis

Arbeitspunkt / Maßnahme Verantwortlich

Abfrage Schäden

Abfrage Anlagenzustand

Abfrage externe Schnittstellen

Schadensanalyse

Krisenstabsmitglieder

Schadensanalyse vor Ort Betriebsleitungen / Technik

Beheben von Schäden Instandhaltung

Rundgänge Leiter Werkfeuerwehr / Schichtmeister

Monitoring von Produktionsanlagen Messwartenpersonal

Nach dem Einwirken der Gefahrenquellen ist unter angemessenen Sicherheitsmaß-
nahmen zu prüfen, ob es zu Freisetzungen von gefährlichen Stoffen kam und ob die-
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